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Grundlagenvertrag zwischen den Städten Zwickau und Plauen zur Sicherung der Theater Plauen-
Zwickau gGmbH vom 08.01.2OO4/20.0t.2004 in der Fassung vom 21.05.2015 wlrd wie folgt neu
gefasst:

Präambel

Die kreisfreien Städte Zwickau und Plauen sind sich darüber einig, dass der Erhalt eines
vielfältigen selbstproduzierten Theaterangebotes in beiden Städten auch zukünftig
Priorität besitzt.

s1
Aufgaben der Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Die Theater Plauen-Zwickau gGmbH wird für die Laufzeit des Vertrages als Mehrspartentheater
geführt. Es ist zu sichern, dass in beiden Städten lnszenierungen produziert werden.

An beiden Standorten müssen alle im Rahmen des Spielplanes produzierten lnszenierungen
aufgeführt werden. Die Premieren finden im Wechsel in Zwickau und Plauen statt. Dies betrifft
sowohl das Schauspiel als auch das Musiktheater. Bei den Konzerten werden ebenfalls wechselseitige
Premieren angestrebt. Damit soll gesichert werden, dass das Premierenpublikum in beiden Städten
auch weiterhin das ganze Spektrum der produktionen angeboten bekommt.

Darüber hinaus können auch zukünftig standortspezifische Angebote in Zwickau und Plauen
hergestelh und ausgetauscht werden. Die traditionetlen Abstecherorte beider Städte sind weiterhin
zu bedienen. lnsbesondere sind dies Bad Elster, Reichenbach, Greiz, Glauchau und Crimmitschau.
ln Zwickau und in Plauen bleiben jeweils eigene Werkstätten erhalten.
Das Personal der Werkstätten kann ebenso wie das künstlerische Personal an beiden Standorten
eingesetzt werden.

$2
Zusehuse

(1) Als €esamtruse huss ftr die Gesellsehaft wird ein jährlieher oetrag ftr das
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M015 wie felgt aufgeteilr:
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Plauen 40 %

Ergänzend wird zur lnfermatien hinrugeftgt; dass die g€mbH gegenwärtig vem Kulturraum

vegtlan€l zwi€kau jährli€h einen zus€huss iF Höhe v€n 7,570:000 EUR erhält;

Dartiber hinausgehenile institutienelle Förderungen des Kulturraums redurieren die

(3) lm Rahmen der Wirtsehaftsplanung ist jährlieh festzulegeni iu welehem Anteil die in Absatz 2

genannten Gesells

(4) Sellte si€h aus ktnftiBen Tarifabs€hltssen eder im Rahmen der Dsr€hführung strulftHreller

Veinelerurigen eine Mehrbelastung frir die 6esellsehaft ergeben; Cie den in Abs' 1 dargestellten

5.2
Zuschuss

(1) Als Gesamtzuschuss für die Gesellschaft wird ein iährlicher Betrae für das

Geschäftsiahr 201.9 von 17.887.000 EUR,

Geschäftsiahr 2020 von 17.71.8.000 EUR.

Geschäftsiahr 2021 von 18.632.000 EUR.

Geschäftsiahr 2022 von 18.932.000 EUR

festeelegt.

(2) Der Gesamtzuschuss der Städte Zwickau und Plauen für die Gesellschaft wird

für das Geschäftsiahr 2 9 auf 9.L97.000 EUR.

für das Geschäftsiahr 2020 auf 9.028.000 EUR.

für das Geschäftsiahr 2021 auf 9.942.000 EUR'

.für das Geschäftsiahr 2022 auf 10.242.000 EUR

festeelegt.

Es eilt der foleende Verteilunesschlüssel:

Twickau 67,5%
Plauen 32,5%.

Ergänzend wird zur lnformation hinzugefüqt. dass die gGmbH gesenwärtig vom Kulturraum

Voetland-Zwickau iährlich einen Zuschuss in Höhe von 7.570.000 EUR erhält. Es wird davon

ausgesangen. dass darüber hinaus durch den Kulturraum Vostland-Zwickau ein Finanzierunssanteil

der Stadt Zwickau in Höhe von iährlich 228.000 EUR und der Stadt Plauen in Höhe von iährlich

144.150 EUR übernommen wird. Der dargestellte Gesamtzuschuss der Gesellschafter wurde unter

der Annahme ermittelt. dass der Freistaat Sachsen über die Laufzeit dieses Vertrages den

Theaterbetrieb mit 1.120.000 EUR iährlich bezuschussen wird'

(31 lm Rahmen der Wirtschaftsplanune ist iährlich festzulesen, zu welchem Anteil die in Absatz 2

senannten Gesellschafterzuschüsse für investive Zwecke einsesetzt werden sollen.



(4) Sollte sich aus künftieen Tarifabschlüssen oder im Rahmen der Durchführuns struktureller
Veränderunsen eine Mehrbelastuns für die Gesellschaft ereeben. die den in Abs. 1 dareestellten
Zuschussbedarf übersteigt. ist über deren Auieleich im Rahmen der ieweilisen Wirtschaftsplanune zu
entscheiden.
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rweigertr kann der 6rundlagenvertrag dureh diese
sjahres gektndigt werden, Es
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[aufzeit

Die Laufzeit des vertrases besinnt am 01.08.2004 und endet am 31,12.2022.

$l
Schlussbestimmungen

Mit Beginn der Laufzeit dieses Vertrages endet der,,Grundlagenvertrag zwischen den
Städten Zwickau und Plauen zur Fusion beider Theater" vom 06.03.1999.

Anderungen oder Ergänzungen dieses vertrages bedürfen der schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so berührt dies
nicht die wirksamkeit des übrigen vertrages. Die Parteien treffen in diesem Falle eine
neue Vereinbarung, die dem Sinn und der Zielsetzung der ursprünglichen Bestimmung
möglichst nahe kommt.

Ralf Oberdorfer

Dr. Pia Findeiß




